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Bei der Planung und Ausführung von Fischaufstiegsanlagen (FAA) und
zur Beschleunigung des Baus dieser Anlagen kann bei entsprechenden
Voraussetzungen auf die Anwendung der ZTV-W-LB 215 verzichtet wer-
den.

Eine Fischaufstiegsanlage, die solitär (nicht als Teil einer Gesamtanlage)
realisiert wird und bei der bezüglich des Anspruchs an die Verfügbarkeit
geringere Anforderungen bestehen und bei der eine Zugänglichkeit für
Inspektion und etwaige Instandsetzung gegeben ist sowie bei der keine
relevanten Ausfallfolgen zu erwarten sind, kann unabhängig von der ge-
planten Nutzungsdauer rein nach DIN 19702 und DIN 1045 geplant und
ausgeführt werden.

Sofern die FAA oder ein Teil davon integraler Bestandteil einer sonstigen
wasserbaulichen Anlage ist oder wenn eine Exposition für den Beton
von XS bzw. XD vorliegt, ist die FAA nach den Regeln der ZTV-W LB 215
zu planen und zu realisieren.

Ein entsprechender Entscheidungsbaum ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Entscheidungsbaum

Bei Planung und Ausführung auf Basis der Variante 2 (ohne ZTV-W LB
215) ist die BAW zu beteiligen. Zudem ist eine entsprechende Informa-
tion automatisiert auswertbar an geeigneter Stelle (vorzugsweise WInD)
zu hinterlegen und bei der Durchführung der Bauwerksinspektion zu
berücksichtigen. Die Regelungen zur VV-WSV 2116 bleiben davon unbe-
rührt.

Außerdem bitte ich nach Abschluss von Baumaßnahmen, bei denen die
Variante 2 ausgeführt wurde, über die Erfahrungen (Planung und Bau-
ausführung) im Vergleich zur Anwendung der ZTV-LB 215 zu berichten.

Dieser Erlass wird in die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen - Wasserstraßen (VV TB-W) unter 3-W8 eingestellt.

Im Auftrag

Gabriele Peschken


